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Niederschrift 
 

über die 2. Sitzung der Gemeindeversammlung Dunsum am Donnerstag, dem 24.10.2013, 
im Hofcafé Hinrichsen. 

Anwesend sind: Dauer der Sitzung: 20:00 Uhr - 22:30 Uhr 
 
 Stimmberechtigte Mitglieder 
Herr Arfst Christiansen   
Frau Frauke Christiansen   
Herr Tade Christiansen   
Herr Dieter Clausen   
Frau Melanie Clausen   
Leif Hänsch   
Herr Nahmen Hassold   
Frau Anja Hemsen   
Herr Erk Hemsen Bürgermeister  
Herr Jannek Hemsen   
Herr Carl Hinrichsen   
Herr Jan Hinrichsen 2. stellv. Bürgermeister  
Herr Jan-Hauke Hinrichsen   
Herr John Hinrichsen   
Frau Kerrin Hinrichsen   
Frau Marret Hinrichsen   
Herr Ocke Hinrichsen   
Herr Riewert Hinrichsen   
Herr Tay Hinrichsen   
Herr Frank Hoffmann   
Frau Renate Hoffmann   
Herr Matthias Jensen   
Frau Anna Matzen   
Herr Arno Matzen   
Frau Marga Möller   
Frau Thelma Peters 1. stellv. Bürgermeisterin  
Herr Uwe Peters   
Herr John Philipsen   
Herr Klaus Schlüter   
Frau Anna Schmitz   
Herr Kaspar Schmitz   
Herr Olav von Sydow   
 von der Verwaltung 
Herr Heinrich Feddersen zu Top 10 
Frau Renate Gehrmann   
Herr Leif Hänsch zu Top 11 
 

Entschuldigt fehlen: 
 

Tagesordnung: 

 1 .  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfä-
higkeit 

 2 .  Anträge zur Tagesordnung 
 3 .  Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunkten 
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 4 .  Einwendungen gegen die Niederschrift über die 1. Sitzung (öffentlicher Teil) 
 5 .  Einwohnerfragestunde 
 6 .  Bericht des Bürgermeisters 
 7 .  Bericht der Ausschussvorsitzenden 
 8 .  Kurbetriebsangelegenheiten 
 9 .  Wohnungsmarkt- und energetisches Quartiersanierungskonzept 

Vorlage: Dun/000044 
 10 .  Erlass einer Fremdenverkehrsabgabesatzung 

Vorlage: Dun/000045 
 11 .  Information zum Radwegebau 
 12 .  Abberufung des bisherigen Vertreters und Benennung eines neuen Vertreters für den 

Aufsichtsrat der Föhr Tourismus GmbH 
 13 .  Verschiedenes 
 
 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit 
  

Bürgermeister Hemsen begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit sowie die 
form- und fristgerechte Einladung fest und eröffnet die Sitzung. 
 
 

 2. Anträge zur Tagesordnung 
  

Es werden keine Anträge zur Tagesordnung gestellt. 
 
 

 3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung von Tagesordnungspunk-
ten 

  
Bürgermeister Hemsen fragt nach ob die Tagesordnungspunkte 14 bis 17 nichtöffentlich 
beraten werden sollen. 
 
Die Mitglieder der Gemeindeversammlung sprechen sich einstimmig dafür aus. Die Ta-
gesordnungspunkte werden damit nichtöffentlich beraten. 
 
 

 4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 1. Sitzung (öffentlicher Teil) 
  

Unter Top 12 muss es an Stelle von „Bürgermeister Roeloffs“ „Bürgermeister Hemsen“ 
heißen und unter Top 14 an Stelle von „Mawe Peters“ „Mawe Jensen“ heißen. 
 
Mit diesen Änderungen gilt die Niederschrift des öffentlichen Teils der 1. Sitzung als 
genehmigt. 
 
 

 5. Einwohnerfragestunde 
  

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 

 6. Bericht des Bürgermeisters 
  

Bürgermeister Hemsen berichtet ausführlich über die diversen Gespräche zur zukünfti-
gen Ausrichtung der FTG. 
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 7. Bericht der Ausschussvorsitzenden 
  

Es wird kein Bericht abgegeben. 
 
 

 8. Kurbetriebsangelegenheiten 
  

Es wird kein Bericht abgegeben. 
 
 

 9. Wohnungsmarkt- und energetisches Quartiersanierungskonzept 
Vorlage: Dun/000044 

  
Frau Gehrmann berichtet an Hand der Vorlage. 
 
Die touristische Entwicklung auf den Inseln Amrum und Föhr und die damit einherge-
hende Entwicklung der Grundstückspreise haben zur Folge, dass bezahlbarer Wohn-
raum zunehmend knapper wird und kaum noch neu zu schaffen ist. Die Folgen sind u. 
a. das Abwandern der jüngeren einheimischen Bevölkerung sowie eine zunehmende 
Anzahl von Menschen, die zwischen ihrer Wohnung auf dem Festland und dem Ar-
beitsplatz auf den Inseln pendeln. 
 
Die Nachbarinsel Sylt hat die gleiche Problematik. Da die Auswirkungen auf Sylt in den 
vergangenen Jahren bereits schwerwiegender waren als auf Amrum und Föhr, wurde 
im vergangenen Jahr eine Studie zum Wohnungsmarkt gefertigt. Darin wurden Möglich-
keiten der Wohnraumversorgung der einheimischen Bevölkerungen untersucht und 
Umsetzungswege erarbeitet. Diese Studie ist als Modellvorhaben für touristisch gepräg-
te Räume von Seiten des Landes gefördert worden. 
 
Nachdem deutlich geworden ist, dass die auf der Insel Sylt gewonnenen Ergebnisse 
weder auf die Insel Amrum, noch auf die Insel Föhr übertragbar sind, haben Verhand-
lungen mit dem Innenministerium stattgefunden, um die Möglichkeiten der Förderung 
einer sinngemäßen Untersuchung für die Inseln Föhr und Amrum auszuloten.  
 
Da das Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum bereits vorliegt, erscheint es sinnvoll, ein 
Wohnungsmarktkonzept mit dem Ansatz der energetischen Quartierssanierung zu ver-
binden. Während das Wohnungsmarktkonzept Bedarfe ermittelt und Ziele definiert, die 
mit bestimmten Maßnahmen erreicht werden sollen, erstellt die energetische Quartiers-
sanierung ein Konzept mit energetischen Maßnahmen in einem bestimmten räumlichen 
Teilbereich der Gemeinde. Neben den ohnehin besonderen Rahmenbedingungen auf 
den Inseln Föhr und Amrum kann diese Verzahnung beider Themenkreise einen neuen 
Ansatz und somit einen Modellcharakter darstellen, der die Förderwürdigkeit begründet 
(Leuchtturmprojekt). Um den speziellen Inselbelangen von Amrum und Föhr Rechnung 
tragen zu können, sollten die beiden Inseln in zwei verschiedenen Konzeptteilen jeweils 
separat betrachtet werden. 
 
Aus einer Bestandsaufnahme und einer Wohnungsprognose lassen sich Entwicklungs-
möglichkeiten für die Wohnraumschaffung erkennen. Dabei sind die Besonderheiten, 
die sich aus dem Tourismus für Föhr und Amrum ergeben, zu berücksichtigen und in 
einer Konzeptstudie im Zusammenhang darzustellen. Wenn in der Bestandsaufnahme 
zugleich eine energetische Untersuchung des Ist-Bestandes erfolgt, ergeben sich Quar-
tiere, die durch unterschiedliche energetische Einsparpotenziale gekennzeichnet sind. 
Aus diesem Bestand leitet sich eine Prioritätenfolge für mögliche Maßnahmen ab.  
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Das Amt Föhr-Amrum benötigt die Legitimation aller Gemeinden, um beim Innenminis-
terium einen entsprechenden Förderantrag stellen zu können. Die Legitimation in Form 
einer positiven Willensbekundung der Gemeinde ist zwar die Grundlage des Förderan-
trages, jedoch keinesfalls die Zustimmung für die spätere Umsetzung des Konzepts.  
 
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Förderantrages werden im Hinblick auf die Förderfä-
higkeit im Vorwege mit der Investitionsbank abgestimmt. Nach der Erteilung der Förder-
zusage (Förderbescheid der Investitionsbank) wird das Modellvorhaben aus Woh-
nungsmarktkonzept und energetischen Quartierssanierung ausgeschrieben und als 
Konzept erarbeitet.  
 
Nachdem der konzeptionelle Projektteil fertiggestellt sein wird, können die politischen 
Gremien festlegen, ob das Konzept oder gegebenenfalls welche Maßnahmen aus dem 
Konzept umgesetzt werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 31 Ja – Stimmen, 1 Enthaltung 
 
Beschluss: 
Die Erstellung eines Wohnungsmarktkonzeptes in Kombination mit einem Konzept für 
eine energetische Quartierssanierung wird befürwortet.  
 
Das Amt Föhr-Amrum wird beauftragt in diesem Sinne tätig zu werden und entspre-
chende Förderanträge zu stellen. 
 
 

 10. Erlass einer Fremdenverkehrsabgabesatzung 
Vorlage: Dun/000045 

  

Herr Feddersen erläutert an Hand einer Präsentation und der Vorlage. 

1. Wechsel vom Realgrößenmaßstab zum umsatzbezogenen Abgabenmaßstab 

Die Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe in der Gemeinde Dun-
sum stammt aus dem Jahre 1995. Seinerzeit wurden für die unterschiedlichen Gruppen 
von Abgabepflichtigen feste Einheitssätze gebildet und die Verteilung der Gesamt-
Abgabenlast nach einem sogenannten Realgrößenmaßstab vorgenommen. Das bedeu-
tet, es sind für jede Betriebsart einzelne Abgabensätze gefunden worden, die sich auf 
eine bestimmte Anzahl der im Betrieb vorhandenen Sitzplätze, Mitarbeiter, Fahrzeuge, 
Verkaufsflächen, Übernachtungen usw. beziehen. 

Die Fremdenverkehrsabgabesatzung aus dem Jahre 1995 ist nach wie vor in unverän-
derter Fassung maßgeblich. 

Da der oben beschriebene Realgrößenmaßstab rechtlich umstritten und nur mit sehr 
großem Kalkulationsaufwand juristisch korrekt umsetzbar ist, wäre darüber zu beraten 
und zu entscheiden, ob die Fremdenverkehrsabgabe künftig nach einem sogenannten 
umsatzbezogenen Abgabenmaßstab auf alle Abgabepflichtigen verteilt werden soll. 
Diese Maßstabsvariante wird in letzter Zeit zunehmend von den Tourismusgemeinden 
bevorzugt und beispielsweise auch in Wyk auf Föhr seit nunmehr bereits 15 Jahren 
erfolgreich umgesetzt. In den amtsangehörigen Gemeinden Nieblum, Wittdün auf Am-
rum und Utersum gilt der umsatzbezogene Maßstab seit 2011, 2012 bzw. 2013. In allen 
anderen Gemeinden des Amtes Föhr-Amrum finden derzeit ebenfalls Beratungen zum 
Wechsel auf die neue Maßstabsvariante statt. 
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Während sich bei der Umsetzung des Realgrößenmaßstabes einzelne Ungleichbehand-
lungen nicht immer vermeiden lassen, bietet der umsatzbezogene Maßstab eine deut-
lich größere Abgabengerechtigkeit und mehr Rechtssicherheit. Beim umsatzbezogenen 
Maßstab richtet sich die Verteilung der Abgabenlast gleichermaßen für alle Pflichtigen 
nach der Höhe der jährlichen Betriebseinnahmen, multipliziert mit einem Gewinnsatz 
und einem fiktiven Vorteilssatz (der jeweiligen Betriebsart). 

Für die Gemeinde Dunsum ist von der Verwaltung der Entwurf einer neuen Fremden-
verkehrsabgabesatzung mit umsatzbezogenem Maßstab vorbereitet worden. 

 

2. Abgabensatz, Finanzierungsanteile und Kalkulationsdaten 

Das jährliche Aufkommen der Fremdenverkehrsabgabe betrug für die Gemeinde Dun-
sum  in den Jahren 
 2006 3.075,10 € 
  2007 1.557,65 € 
  2008 1.877,20 € 
  2009 2.083,00 € 
  2010 2.497,54 € 
  2011 2.266,30 € 
  2012 2.394,78 € 
  2013 2.100,00 € (Haushaltsansatz) 

Die Höhe der Abgabe, die eine Gemeinde zur Finanzierung ihrer eigenen Aufwendun-
gen im Tourismusbereich von den Abgabenpflichtigen verlangen darf, ist gesetzlich 
bzw. durch Vorgaben der Rechtsprechung begrenzt. Grundsätzlich müssen die ge-
meindlichen Tourismusaufwendungen aus den folgenden vier Finanzierungsquellen 
gedeckt werden: 

1. Kurabgaben 
2. Fremdenverkehrsabgaben 
3. Einnahmen aus dem Tourismusbereich 
4. eigene Haushaltsmittel (Steuergelder) der Gemeinde 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Aufwand für die Tourismuswerbung nicht über 
Kurabgaben (mit-)finanziert werden darf. Aus diesem Grunde sind die Kostenblöcke 
„Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung“ und „Aufwendungen für übrige Frem-
denverkehrseinrichtungen“ bei der Abgabenkalkulation sorgfältig zu trennen. 

In Dunsum betragen die Aufwendungen der gemeindlichen Fremdenverkehrsförderung 
entsprechend der Ergebnisse der letzten Jahresabschlüsse und unter Berücksichtigung 
der aktuellen Haushaltsplanung insgesamt rund 25.210 €. Davon entfallen 6.510 € auf 
die Tourismuswerbung und 18.700 € auf übrige Fremdenverkehrseinrichtungen. Nach 
aktueller Beschlusslage der Gemeindevertretung sollen in der Gemeinde Dunsum 70% 
der gemeindlichen Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung  aus Fremdenver-
kehrsabgaben finanziert werden. Die gemeindlichen Aufwendungen für übrige Touris-
museinrichtungen sollen ausschließlich aus Kurabgaben und Haushaltsmitteln der Ge-
meinde getragen werden. 

Daraus ergeben sich für die Abgabenkalkulation folgende Finanzierungsanteile: 
 

1. Aufwendungen für Fremdenverkehrswerbung 
100

% 6.510,00 
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1.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen 0% 0,00 

1.2 aus Fremdenverkehrsabgabe 70% 4.557,00 

1.3 aus allgemeinen Deckungsmitteln 30% 1.953,00 

   2. Aufwendungen für übrige Fremdenverkehrseinrichtun-
gen 

100
% 18.700,00 

2.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen 0% 0,00 

2.2 aus der Kurabgabe 92% 17.204,00 

2.3 aus Fremdenverkehrsabgabe 0% 0,00 

2.4 aus allgemeinen Deckungsmitteln 8% 1.496,00 

   Beitragsfähiger Aufwand Fremdenverkehrsabgabe 1.2 + 
2.3 

 
4.557,00 

Das bisherige und auch aktuell erwartete Aufkommen aus der Fremdenverkehrsabgabe 
(Haushaltsplanung 2.100 €) bleibt also deutlich hinter dem Abgabenbedarf (4.557 €) 
zurück. Eine Anhebung der Abgabensätze wäre nach alledem sachgerecht und erfor-
derlich. 

Entscheidet man sich für einen Wechsel auf die neue Maßstabsvariante, so kann dies 
für einzelne Betriebsarten zusätzlich noch zu spürbaren Veränderungen in der Höhe der 
jährlich zu zahlenden Fremdenverkehrsabgabe kommen. Insbesondere dann, wenn 
Pflichtige einer bestimmten Betriebsart nach bisherigem Satzungsrecht möglicherweise 
zu Abgaben in nicht ausreichender Höhe herangezogen werden mussten. 

Da sich exakte Berechnungsgrundlagen erst dann ermitteln lassen, wenn die Abgabe-
pflichtigen aufgrund der neuen Satzungsgrundlage zu Umsatzmeldungen verpflichtet 
werden können, ist die von der Verwaltung für eine Kalkulation angefertigte vorläufige 
Veranlagungsliste noch mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Dennoch ist hier zu-
nächst von einem Abgabenbedarf in Höhe von rund 4.500 € ausgegangen worden. 

Es lässt sich deshalb nicht unbedingt vermeiden, dass der zunächst im Satzungsent-
wurf vorgesehene Abgabensatz von 5,0% nach Eingang der Umsatzmeldungen zu kor-
rigieren ist. Dabei wäre dann das Schlechterstellungsverbot zu beachten. Das bedeutet, 
eine Anhebung des Abgabensatzes wäre frühestens zum 1. Januar 2015 möglich, wäh-
rend eine Senkung des Abgabensatzes auch rückwirkend zum 1. Januar 2014 be-
schlossen werden könnte. 

Folgende Berechnung liegt dem zunächst vorgesehenen Abgabensatz zugrunde: Die 
Gesamtsumme der Messbeträge aller pflichtigen Betriebe beträgt in der vorläufigen 
Veranlagungsliste insgesamt 87.943 €. Der höchstzulässige Abgabensatz für das Bei-
tragsjahr 2014 ergibt sich somit aus der Berechnung: 

4.500 €  :  87.943 €  =  5,116%. 

Dieser Abgabensatz sollte in der kommunalen Abgabensatzung nicht überschritten 
werden. 

Nach ausführlicher Diskussion und Austausch aller Argumente einigen sich die Anwe-
senden auf einen Abgabensatz von 5 %. 
 
Abstimmungsergebnis: 25 Ja – Stimmen, 1 – Nein Stimme, 6 Enthaltungen 
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Beschluss: 

Die vorliegende Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe in der Ge-
meinde Dunsum wird beschlossen. 

Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe in der Gemeinde Dunsum 

vom 28.10.2013 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 10 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindeversammlung vom 24.10.2013 folgende Satzung 
über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe in der Gemeinde Dunsum erlassen: 

§ 1 Allgemeine Erhebungsvoraussetzungen 

Die Gemeinde Dunsum erhebt aufgrund ihrer Anerkennung als Kurort eine Fremden-
verkehrsabgabe gemäß § 10 Absatz 5 KAG als Gegenleistung für besondere Vorteile 
aus der gemeindlichen Fremdenverkehrsförderung. Die Abgabe dient zur Deckung ei-
nes Anteils von 70% vom gemeindlichen Aufwand für die Fremdenverkehrswerbung 
sowie eines Anteils von 10% vom gemeindlichen Aufwand für die Herstellung, Verwal-
tung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten gemeindli-
chen Einrichtungen. 

§ 2 Persönliche Abgabenpflicht  

(1) Abgabenpflichtig sind natürliche und juristische Personen sowie die ganz oder teil-
weise rechtsfähigen Personenvereinigungen, die selbständig fremdenverkehrsbezoge-
ne entgeltliche Leistungen anbieten. 

(2) Sind mehrere Personen Betriebsinhaber, so sind sie Gesamtschuldner. 

§ 3 Sachliche Abgabenpflicht 

(1) Der Abgabenpflicht unterliegt das Angebot selbständiger fremdenverkehrsbezogener 
entgeltlicher Leistungen. Eine Leistung ist eine fremdenverkehrsbezogene, wenn sie 
gegenüber jemanden erbracht wird, der unmittelbar am Fremdenverkehr beteiligt ist. Als 
unmittelbar am Fremdenverkehr beteiligt gelten 

1.die Personen, die sich zu Erholungszwecken im Gemeindegebiet aufhalten, ohne dort 
ansässig zu sein (Fremde); 

2.die Personen, die selbständig entgeltliche Leistungen gegenüber Fremden (Ziffer 1) 
erbringen. 

(2) Der Abgabepflicht unterliegen auch solche Tätigkeiten im Sinne des Absatzes 1, die 
ohne Betriebssitz, Filialsitz oder dauernde Geschäftsstelle im Gemeindegebiet 

•vorübergehend dort ausgeübt werden oder 

•deren Leistungsgegenstand dort belegene Objekte, wie z.B. Grundstücke oder Grund-
stücksteile, Anschlüsse an Leitungen oder markierte ständige Treffpunkte, umfassen. 

§ 4 Abgabenmaßstab  

(1) Maßstab für die Bemessung der Abgabe ist der geldwerte Vorteil, der dem Pflichti-
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gen aus der gemeindlichen Fremdenverkehrsförderung erwächst. Der Vorteil errechnet 
sich aus dem fremdenverkehrsbedingten Teil der umsatzsteuerbereinigten jährlichen 
Einnahmen des Pflichtigen, multipliziert mit dem Mindestgewinnanteil (Absatz 3) an den 
Einnahmen der einzelnen Unternehmensart. 

(2) Als fremdenverkehrsbedingter Teil der Leistung gilt der in der Anlage zu dieser Sat-
zung für die einzelne Unternehmensart festgesetzte Teil der Einnahmen (Vorteilssatz). 

(3) Der Mindestgewinnanteil ist für die einzelnen Betriebsarten der Anlage zu dieser 
Satzung zu entnehmen. 

(4) Maßgeblich für die Ermittlung der jährlichen Einnahmen sind die Einnahmen des 
Vorjahres. Bei Betrieben mit Sitz, Filialsitz oder dauernder Geschäftsstelle im Gemein-
degebiet zählen sämtliche Einnahmen des Betriebes bzw. der Filiale bzw. aus der Ge-
schäftsstellentätigkeit zur Bemessungsgrundlage (vor Vorteilssatz). Bei den übrigen 
Betrieben sowie bei jeder Tätigkeit, die die Überlassung von Ferienunterkünften an 
wechselnde Gäste zum Gegenstand hat (auch Vermittlung, Verwaltung, Betreuung), 
zählen nur die aus der vorübergehend im Gemeindegebiet ausgeübten oder objektbe-
zogenen Tätigkeit (§ 3 Abs. 2) erzielten Einnahmen zur Bemessungsgrundlage. 

(5) Wird eine abgabenpflichtige Tätigkeit zu Beginn eines Kalenderjahres aufgenom-
men, so sind abweichend von Absatz 4 im Jahr der Tätigkeitsaufnahme die Einnahmen 
des jeweiligen Erhebungszeitraumes maßgebend. Wird eine abgabenpflichtige Tätigkeit 
im Laufe eines Kalenderjahres aufgenommen, so sind abweichend von Absatz 4 im 
Jahr der Tätigkeitsaufnahme und im darauf folgenden Jahr die Einnahmen des jeweili-
gen Erhebungszeitraumes maßgebend. 

§ 5 Abgabensatz 

Der Abgabensatz wird dadurch ermittelt, dass der zu deckende Aufwand im Sinne des § 
1 dieser Satzung durch die Summe aller Maßstabseinheiten dividiert wird. Der Abga-
bensatz beträgt 5,0%. 

§ 6 Entstehung und Beendigung der Abgabenpflicht, Fälligkeit, Kleinbeträge 

(1) Die Abgabenpflicht entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, auf das sich die Abgabe 
bezieht, jedoch nicht vor Aufnahme der abgabenpflichtigen Tätigkeit. 

(2) Die Abgabenpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die abgabenpflich-
tige Tätigkeit eingestellt wird. Als Beendigung bzw. Einstellung einer abgabenpflichtigen 
Tätigkeit ist nicht anzusehen, wenn diese nur saisonal ausgeübt wird. 

(3) Die Fremdenverkehrsabgabe wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt, der mit 
einem Heranziehungsbescheid über andere Abgaben verbunden werden kann. Die Ab-
gabe ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fäl-
lig, soweit im Bescheid ausdrücklich kein späterer Fälligkeitstermin bestimmt ist. 

(4) Die Fremdenverkehrsabgabe wird nicht festgesetzt, erhoben oder nachgefordert, 
wenn die Forderung im Einzelfall den Betrag von fünf Euro nicht übersteigt. Zuviel erho-
bene Abgabenbeträge werden nicht erstattet, wenn der Erstattungsbetrag im Einzelfall 
fünf Euro nicht übersteigt. 

§ 7 Mitwirkungspflicht, Informationsbeschaffung 

(1) Die Pflichtigen haben alle für die Ermittlung der Abgabenschuld erforderlichen An-
gaben zu machen, insbesondere 



 9 

1. Beginn und Ende der abgabenpflichtigen Tätigkeit innerhalb eines Monats anzuzei-
gen, 

2. bis zum 31. März eines jeden Jahres die zur Berechnung erforderlichen Angaben 
durch Vorlage geeigneter Nachweise (z.B. Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteu-
ererklärung, Umsatzsteuerbescheid, Erklärungen des Steuerberaters oder Erklärungs-
formblatt der Gemeinde) mitzuteilen. 

(2) Werden fristgerecht keine Angaben gemacht oder besteht der Verdacht, dass die 
Angaben unvollständig oder unrichtig sind, so kann die für die Abgabenfestsetzung zu-
ständige Stelle an Ort und Stelle ermitteln oder die Berechnungsgrundlagen schätzen. 

(3) Die für die Abgabenfestsetzung zuständige Stelle ist befugt, von den Finanzbehör-
den Auskünfte über die betrieblichen Einnahmen der Pflichtigen einzuholen. 

§ 8 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig nach § 18 Absatz 2 Nr. 2 KAG handelt, wer seine Mitwirkungspflich-
ten nach § 7 Absatz 1 dieser Satzung nicht erfüllt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet 
werden. 

§ 9 Datenverarbeitung 

(1) Die für die Abgabenfestsetzung zuständige Stelle kann die zur Ermittlung der Abga-
benpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der Veranlagung nach 
dieser Satzung sowie die zur Durchführung aller weiteren Bestimmungen dieser Sat-
zung erforderlichen personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten gemäß § 
13 Absatz 3 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezo-
gener Daten (Landesdatenschutzgesetz – LDSG) neben den bei den Betroffenen erho-
benen Daten aus 

1.den Daten über die betrieblichen Einnahmen des Pflichtigen, die dem für den jeweili-
gen Pflichtigen zuständigen Finanzamt vorliegen, 

2.den Daten des Melderegisters, 

3.den bei der Amtsverwaltung verfügbaren Daten aus der Veranlagung der Zweitwoh-
nungssteuer nach der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der 
Gemeinde Dunsum, 

4.den bei der Tourismusorganisation verfügbaren Daten aus der Veranlagung der 
Kurabgabe nach der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe in der Gemeinde 
Dunsum (Meldescheine), 

5.den der Amtsverwaltung vorliegenden Unterlagen über die An- und Abmeldung von 
Gewerbebetrieben sowie Änderungsmeldungen nach den Vorschriften der Gewerbe-
ordnung 

erheben. 

(2) Die für die Abgabenfestsetzung zuständige Stelle darf sich diese Daten von den 
genannten Stellen übermitteln lassen. 
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(3) Die für die Abgabenfestsetzung zuständige Stelle ist befugt, die bei den Betroffenen 
erhobenen Daten und die nach den Absätzen 1 und 2 erhobenen Daten zu den in Ab-
satz 1 genannten Zwecken nach Maßgabe der Bestimmungen des LDSG zu verarbei-
ten. 

§ 10 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe in der Gemeinde Dunsum vom 10.09.1995 
außer Kraft. 

Dunsum, den 28.10.2013 

Gemeinde Dunsum 

Der Bürgermeister 

 
 

 11. Information zum Radwegebau 
  

Herr Hänsch vom Bauamt des Amtes Föhr-Amrum gibt bekannt, dass nach Auskunft 
des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr Schleswig- Holstein (LBV SH) es in 
den 90 er Jahren bereits Planungen zur Umsetzung des Radweges zwischen den jewei-
ligen Gemeinden gegeben hat. Das letzte Teilstück zwischen Süderende und Utersum 
konnte allerdings aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht umgesetzt werden. Sollten 
die Gemeinden die Umsetzung wünschen, müssten die Mittel zu 100 % durch die Ge-
meinden finanziert werden. Lediglich bei der Planung und der Umsetzung würde der 
LBV-SH unterstützend tätig werden können. 
In Bezug auf die Kosten, kann dieses Vorhaben derzeit nicht eingeschätzt werden, da 
entlang der gesamten Strecke Land angekauft werden müsste. Die reinen Baukosten 
würden für 100 m Radweg (Asphaltbauweise) bei geschätzten 40.000,00 brutto liegen. 
 
Nach ausführlicher Diskussion verständigen sich die Teilnehmer an der Gemeindever-
sammlung darauf, dass Ihnen der Bau eines Radweges zwischen Kleindunsum und 
Großdunsum am Wichtigsten ist. Der Bürgermeister wird beauftragt mit der Verwaltung 
eine einfache Lösung für den Bau eines Radweges zu erarbeiten. 
 
 

 12. Abberufung des bisherigen Vertreters und Benennung eines neuen Vertreters für 
den Aufsichtsrat der Föhr Tourismus GmbH 

  
Bürgermeister Hemsen informiert, dass Herr Wolfgang Kluge als Vertreter für den Auf-
sichtsrat der Föhr Tourismus GmbH abberufen und Herr Hark Riewerts als Nachfolger 
benannt worden sei. 
 
Abstimmungsergebnis: 31 Ja – Stimmen, 1 Enthaltung 
 
Die Gemeindeversammlung stimmt für die Abberufung von Herrn Wolfgang Kluge und 
für die Benennung von Herrn Hark Riewerts als Vertreter für den Aufsichtsrat der Föhr 
Tourismus GmbH. 
 
 
 



 11 

 13. Verschiedenes 
  

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
 
 
 

Erk Hemsen Renate Gehrmann 
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